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 Veröffentlicht am 15.10.1996

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §39 Abs2;

AVG §59 Abs1;

AVG §66 Abs2;

AVG §74 Abs2;

Rechtssatz

Wenn die Berufungsbehörde gem § 66 Abs 2 AVG den in der Hauptsache ergangenen erstinstanzlichen Bescheid

aufhebt und die Angelegenheit an die erste Instanz verweist, geht die Zuständigkeit zur Entscheidung über die Kosten

des Berufungsverfahrens mit der Zuständigkeit zur Entscheidung in der Hauptsache auf die Behörde erster Instanz

über, die die Entscheidung über die Kosten des bisherigen Verfahrens entweder im Rahmen ihrer Entscheidung über

die Hauptsache oder im Falle, daß sie über die Hauptsache gesondert entscheidet oder es auf andere Weise zur

Beendigung des Verfahrens in der Hauptsache kommt, einen gesonderten Bescheid über die Kosten des bisherigen

Verfahrens zu erlassen hat, ohne daß es dazu eines eigenen Antrages bedarf.

Schlagworte

Trennbarkeit gesonderter Abspruch
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